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Artikel I: Allgemeine Bestimmungen
1. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Lieferer und Besteller im 

Zusammenhang mit den Lieferungen und/oder Leistungen des 
Lieferers (im Folgenden: „Lieferungen“) gelten ausschließ-
lich diese Internationalen Lieferbedingungen. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der 
Lieferer ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Für den 
Umfang der Lieferungen sind die beiderseitigen übereinstim-
menden schriftlichen Erklärungen maßgebend.

2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterla-
gen (im Folgenden: „Unterlagen“) behält sich der Lieferer sei-
ne eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte un-
eingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger 
Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden 
und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, die-
sem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben oder zu ver-
nichten sowie letzteres auf Verlangen zu bestätigen. Die Sätze 1 
und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese 
dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, de-
nen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.

3. An Standardsoftware und Firmware hat der Besteller das nicht 
ausschließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leis-
tungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten 
Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung 
eine Sicherungskopie der Standardsoftware erstellen.

4. Teillieferungen sind zulässig.
5. Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen Internatio-

nalen Lieferbedingungen umfasst auch Ansprüche auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen.

Artikel II: Preise, Zahlungsbedingungen und 
Aufrechnung
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung 

zuzüglich etwaiger jeweils geltender gesetzlicher Umsatzsteuer 
und sonstiger gegebenenfalls anfallender Steuern und Abga-
ben.

2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen 
und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller 
neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Neben-
kosten wie Reise- und Transportkosten sowie Spesen.

3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.
4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, 

die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Artikel III: Eigentumsvorbehalt und Absicherung 
der Zahlung
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Ei-

gentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen 
den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden An-
sprüche.

2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem 
Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung un-
tersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im 
gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung 
gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Be-
zahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum 
auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsver-
pflichtungen erfüllt hat.

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügun-
gen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen.

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer 
dem Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist zur Leistung 
neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt. Der Be-
steller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. 
der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfän-
dung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich 
erklärt.

Artikel IV: Fristen für Lieferungen; Verzug
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzei-

tigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unter-
lagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbe-
sondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch 
den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht 
rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; 
dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten 
hat.

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen zurückzuführen auf
a. höhere Gewalt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Terrorakte, 

Aufruhr, oder ähnliche Ereignisse (z. B. Streik, Aus-
sperrung, Epidemie, Pandemie),

b. Virus- und sonstige Angriffe Dritter auf das IT-System 
des Lieferers, soweit diese trotz Einhaltung der bei 
Schutzmaßnahmen üblichen Sorgfalt erfolgten,

c. Hindernisse aufgrund von deutschen, schweizerischen, 
US-amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren 
nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts oder aufgrund sonstiger Um-
stände, die vom Lieferer nicht zu vertreten sind,

d. nicht rechtzeitige oder ordnungsgemäße Belieferung 
des Lieferers,

verlängern sich die Fristen angemessen.
3. Kommt der Lieferer aus von ihm zu vertretenden Gründen in 

Verzug, kann der Besteller — sofern er glaubhaft macht, dass 
ihm hieraus ein Schaden entstanden ist — eine Entschädigung 
für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt 
jedoch höchstens 5% des Preises für den Teil der Lieferungen 
verlangen, der wegen des Verzuges nicht zweckdienlich ver-
wendet werden konnte.

4. Jegliche Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Ver-
zug, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, 
sind, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Frist 
zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für rechtswidrige 
Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferers und im Übri-
gen nicht, soweit dem zwingendes Recht entgegensteht. Vom 
Vertrag kann der Besteller nur zurücktreten, soweit den Liefe-
rer für die Verzögerung der Lieferung ein Verschulden trifft und 
eine dem Lieferer zuvor gesetzte angemessene Frist erfolglos 
verstrichen ist.

5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers inner-
halb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der 
Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der 
Lieferung besteht.

6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um 
mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft 
verzögert, kann dem Besteller für jeden weiteren angefange-
nen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Ge-
genstände der Lieferungen berechnet werden. Der Nachweis 
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragspar-
teien unbenommen.

Artikel V: Gefahrübergang
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfeier Lieferung wie folgt auf den 

Besteller über:
a. bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn 

sie zum Versand bereitgestellt worden ist. Auf Wunsch 
und Kosten des Bestellers wird die Lieferung vom Lie-
ferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert;

b. bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage 
der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit ver-
einbart, nach erfolgreichem Probebetrieb.

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchfüh-
rung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen 
Betrieb oder der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertreten-
den Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen 
Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr ab 
dem Zeitpunkt der vom Besteller zu vertretenden Verzögerung 
auf den Besteller über.
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Artikel VI: Aufstellung und Montage
Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes 
schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen:

1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und recht-
zeitig zu stellen:

a. alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Ne-
benarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- 
und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,

b. die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen 
Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, He-
bezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und 
Schmiermittel,

c. Energie und Wasser an der Verwendungsstelle ein-
schließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung,

d. bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Ma-
schinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge 
usw. genügend große, geeignete, trockene und ver-
schließbare Räume und für das Montagepersonal an-
gemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließ-
lich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; 
im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes 
des Lieferers und des Montagepersonals auf der Bau-
stelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz 
des eigenen Besitzes ergreifen würde,

e. Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge 
besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich 
sind.

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen 
Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Was-
serleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen 
statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für 
die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und 
Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befin-
den und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fort-
geschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinba-
rungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Monta-
geplatz müssen geebnet und geräumt sein.

4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme 
durch nicht vom Lieferer zu vertretende Umstände, so hat der 
Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit 
und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Mon-
tagepersonals zu tragen.

5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Ar-
beitszeit des Montagepersonals sowie die Beendigung der 
Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu 
bescheinigen.

6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der 
Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei Wochen 
vorzunehmen. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Bestel-
ler die Zweiwochenfrist verstreichen lässt oder wenn die Lie-
ferung — gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten 
Testphase — in Gebrauch genommen worden ist.

Artikel VII: Entgegennahme
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen un-
erheblicher Mängel nicht verweigern.

Artikel VIII: Sachmängel
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit 

dem Abgang der Lieferungen ab Werk oder mit der eventuell 
vereinbarten Abnahme der Lieferungen oder, soweit der Lie-
ferer auch die Montage übernommen hat, mit deren Beendi-
gung. Werden Versand, Abnahme oder Montage aus Gründen 
verzögert, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, endet die 
Gewährleistungsfrist spätestens 18 Monate nach Meldung 
der Versandbereitschaft. Die Gewährleistung erlischt vorzei-
tig, wenn der Besteller oder Dritte unsachgemäß Änderungen 
oder Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein 

Mangel aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Maß-
nahmen zur Schadensminderung trifft und dem Lieferer Gele-
genheit gibt, den Mangel zu beheben.

2. Der Besteller hat die Lieferungen innerhalb angemessener 
Frist zu prüfen und dem Lieferer eventuelle Mängel unverzüg-
lich schriftlich zu rügen. Unterlässt er dies, gelten die Lieferun-
gen als genehmigt. Der Lieferer verpflichtet sich, während der 
Gewährleistungsfrist auf schriftliche Aufforderung des Bestel-
lers alle Teile der Lieferungen des Lieferers, die nachweisbar 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs infolge schlechten Mate-
rials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung 
schadhaft oder unbrauchbar werden, so rasch als möglich nach 
seiner Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist sind Gewährleistungsansprüche des Be-
stellers ausgeschlossen. Ersetzte Teile werden Eigentum des 
Lieferers, sofern er nicht ausdrücklich darauf verzichtet. Der 
Lieferer trägt die in seinem Werk anfallenden Kosten der Nach-
besserung. Ist die Nachbesserung nicht im Werk des Lieferers 
möglich, werden die damit verbundenen Kosten, soweit sie die 
üblichen Transport-, Personal-, Reise- und Aufenthaltskosten 
sowie die Kosten für den Ein- und Ausbau der defekten Teile 
übersteigen, vom Besteller getragen.

3. Von der Gewährleistung und Haftung des Lieferers ausge-
schlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge schlech-
ten Materials, fehlerhafter Konstruktion, nicht reproduzierbarer 
Softwarefehler oder mangelhafter Ausführung entstanden 
sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung, mangelhafter War-
tung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermäßiger Be-
anspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer oder 
elektrolytischer Einflüsse, nicht vom Lieferer ausgeführter Bau- 
oder Montagearbeiten, sowie infolge anderer Gründe, die der 
Lieferer nicht zu vertreten hat.

4. Für Lieferungen von Unterlieferanten, die vom Besteller vorge-
schrieben werden, übernimmt der Lieferer die Gewährleistung 
lediglich im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtungen der 
betreffenden Unterlieferanten.

5. Wegen Mängeln in Material, Konstruktion oder Ausführung hat 
der Besteller keine Rechte und Ansprüche außer den in Nr. 1 
bis 4 ausdrücklich genannten.

6. Zugesicherte Eigenschaften sind ausdrücklich als solche zu 
bezeichnen. Die Regelungen für Sachmängel nach Artikel VIII 
Ziffer 1 bis 5 geltend entsprechend.

Artikel IX: Gewerbliche Schutzrechte und 
Urheberrechte; Rechtsmängel
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die 

Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerbli-
chen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
„Schutzrechte“) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der 
Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller be-
rechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem 
Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 1 bestimmten Frist wie 
folgt:

a. Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für 
die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungs-
recht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht 
nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Lie-
ferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, 
stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu.

b. Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadenser-
satz richtet sich nach Art. XII.

c. Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Liefe-
rers bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer 
über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung 
nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaß-
nahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten 
bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung 
aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen 
Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf 
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hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein 
Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden 
ist.

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit 
die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Be-
stellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwen-
dung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom 
Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Lieferer ge-
lieferten Produkten eingesetzt wird.

4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) 
geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestim-
mungen des Art. VIII Nr. 6, 7, 10 und 11 entsprechend.

5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmun-
gen des Art. VIII entsprechend.

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregel-
ten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen 
Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausge-
schlossen.

Artikel X: Erfüllungsvorbehalt
1. Die Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass keine 

Hindernisse aufgrund von deutschen, schweizerischen, US-
amerikanischen sowie sonstigen anwendbaren nationalen, 
EU- oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschafts-
rechts sowie keine Embargos oder sonstige Sanktionen entge-
genstehen.

2. Der Besteller ist verpflichtet, alle Informationen und Unterla-
gen beizubringen, die für die Ausfuhr, Verbringung bzw. Ein-
fuhr benötigt werden.

Artikel XI: Unmöglichkeit; Vertragsanpassung
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, 

Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die 
Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich 
der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes 
desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit 
nicht zweckdienlich verwendet werden kann. Diese Beschrän-
kung gilt nicht in Fällen rechtswidriger Absicht oder grober 
Fahrlässigkeit des Lieferers, jedoch gilt sie auch bei rechtswid-
riger Absicht oder grober Fahrlässigkeit seiner Hilfspersonen.

2. Sofern Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 a) bis c) die wirt-
schaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich 
verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwir-
ken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben 
angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht ver-
tretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurück-
zutreten. Gleiches gilt, wenn erforderliche Ausfuhrgenehmi-
gungen nicht erteilt werden oder nicht nutzbar sind. Will er von 
diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach 
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem 
Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit 
dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

Artikel XII: Sonstige Haftung
Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie 
alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechts-
grund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen abschlie-
ßend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich genannten 
Ansprüche auf Schadensersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags 
oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen 
Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Lie-
fergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktions-
ausfall, Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Ge-
winn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden.

Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder 
grobe Fahrlässigkeit des Lieferers, jedoch gilt er auch für rechtswid-
rige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit seiner Hilfspersonen. Im Üb-

rigen gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit ihm zwingendes 
Recht entgegensteht.

Artikel XIII: Gerichtsstand und anwendbares 
Recht
1. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprü-

che, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, 
einschließlich dessen Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder 
Auflösung, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der In-
ternationalen Handelskammer (ICC) endgültig entschieden. 
Das Schiedsgericht soll aus einem oder drei Schiedsrichtern 
bestehen. Wenn das Schiedsgericht aus drei Schiedsrichtern 
besteht, benennt jede Partei einen Schiedsrichter zur Bestäti-
gung durch die ICC. Die beiden Schiedsrichter benennen den 
dritten Schiedsrichter innerhalb von dreißig (30) Tagen nach 
ihrer Ernennung. Können sich die beiden Schiedsrichter nicht 
innerhalb dieser Frist auf den dritten Schiedsrichter einigen, 
wird der dritte Schiedsrichter durch die ICC ernannt. Der Sitz 
des Schiedsverfahrens ist Zürich, sofern sich die Parteien nicht 
auf einen anderen Ort einigen. Die Sprache des Schiedsverfah-
rens ist Deutsch.

2. Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt ma-
teriellem Schweizer Recht unter Ausschluss des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über den internationalen Waren-
kauf (CISG).

Artikel XIV: Verbindlichkeit des Vertrages
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen dieser 
Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine rechtsgültige Be-
stimmung zu ersetzen, die den erkennbar angestrebten wirtschaftli-
chen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
Gleiches gilt im Fall einer Lücke dieser Bedingungen. Das gilt nicht, 
wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Partei darstellen würde.

Passau, zum 01.01.2024

gez. Martin Weber, Geschäftsführer

SIMON PROtec Systems GmbH
Medienstraße 8
DE-94036 Passau
Tel: +49 (0) 851 988 70-0 
Fax: +49 (0) 851 988 70-70 
Internet: www.simon-protec.com
E-Mail: info@simon-protec.com

SIMON PROtec Deutschland GmbH
Behringstraße 11a
DE-82152 Planegg
Tel: 0851 / 379 368 0  
Fax: 0851 / 379 368 70 
Internet: www.simon-protec.de
E-Mail: info@simon-protec.de  


